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1. (Mentfallt; LGBI. Nr. 9/2024 vom 16.02.2024.

2. (2)Fur die Dauer der Férderung nach dem zweiten Hauptstick ist bei Uberlassung eines im Standard
angehobenen Mietgegenstandes, der mit wohnungsinnenseitigen Sanierungsmalinahmen geférdert wurde sowie
bei Uberlassung einer durch DachgeschoRausbauten, Auf- und Zubauten neu geschaffenen Wohnung die
Vereinbarung hochstens eines kostendeckenden Mietzinses (Deckungsmiete) zuldssig. Als Kosten gelten
samtliche Ausgaben, die sich auf Basis der im Prufbericht, der Zusicherung sowie der Endabrechnung
(Schlussprufbericht) genannten Betrage unter Berlcksichtigung von Férderungszuschiissen und
Annuitatenzuschussen fur die Tilgung und Verzinsung von Kapitalmarktdarlehen, Landesférderungsdarlehen, die
Ruckzahlung von gewahrten Zuschissen sowie der Abstattung und Verzinsung von vom Férderungswerber
eingesetzten Eigenmittel auf Férderungsdauer ergeben. Im Falle der Vereinbarung einer Deckungsmiete darf als
weiterer Hauptmietzinsbestandteil auf Férderungsdauer zur Finanzierung kunftiger Erhaltungs- und
Verbesserungsarbeiten (88 3, 4 MRG) ein Betrag von hochstens 0,50 Euro je Quadratmeter und Nutzflache
vereinbart werden. Dieser Betrag valorisiert sich gemaf3 8 63 Abs. 3 auf Basis des Indexwertes Juni 2009. Die
Bestimmungen Gber die Einhebung eines erhéhten Hauptmietzinses gemal 88 18 ff MRG bzw. der Erhéhung der
Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrage gemall § 14 Abs. 2 bis 4 WGG bleiben unberuhrt. Fir Miet- bzw.
Nutzungsvertrage, die dem WGG unterliegen, gelten die Entgeltbestimmungen dieses Bundesgesetzes.

3. (3)Im Falle eines befristet abgeschlossenen Hauptmietvertrages im Sinne des§ 29 Abs. 1 Z 3 MRG vermindert sich
der Mietzins nach 88 62, 63 und 64 Abs. 2 um 25 vH. Wird der befristete Hauptmietvertrag in einen Mietvertrag
auf unbestimmte Zeit umgewandelt, so gilt die Verminderung ab dem Zeitpunkt der Umwandlung nicht mehr,
sofern sie im Hauptmietvertrag ziffernmaRig durch Gegentberstellung des fur ein unbefristetes Mietverhaltnis
zulassigen und des fir ein befristetes Mietverhaltnis unter Berucksichtigung des Befristungsabschlages
vereinbarten Hauptmietzinses schriftlich ausgewiesen wurde.

4. (4)Die Deckungsmiete gemal Abs. 2 errechnet sich anteilsmaRig wie folgt: Der Kostenanteil eines Mietobjektes an
den Kosten der hausseitigen Sanierungsmafinahmen bestimmt sich nach dem Verhaltnis der férderbaren
Nutzflache des Mietobjektes zur forderbaren Nutzflache aller Mietobjekte des Hauses mit Ausnahme der
Nutzfldchen der neu geschaffenen Mietobjekte. Bei Uberlassung einer im Standard angehobenen Wohnung
bestimmt sich der Kostenanteil an den wohnungsinnenseitigen Malinahmen nach dem Verhaltnis der
forderbaren Nutzflache der betroffenen Wohnung zur férderbaren Nutzflache aller von den
wohnungsinnenseitigen MaRnahmen betroffenen Wohnungen. Der Kostenanteil eines durch den Ausbau des
DachgeschoRes, durch Auf- und Zubauten neu geschaffenen Mietobjektes bestimmt sich nach dem Verhaltnis
der Nutzflache des neu geschaffenen Mietobjektes zur Nutzflache aller neu geschaffenen Mietobjekte. Bei der
Totalsanierung werden die Gesamtsanierungskosten wie bei den hausseitigen SanierungsmalRnahmen verteilt,
die Nutzflachen der neu geschaffenen Mietobjekte sind zu bertcksichtigen.

5. (5)Bei bestehenden Mietverhéltnissen sind Vereinbarungen im Sinne des§ 16 Abs. 10 und 11 MRG Uber
wohnungsinnenseitige MaBnahmen zulassig.

6. (6)Mietzinsvereinbarungen sind insoweit unwirksam, als der vereinbarte Hauptmietzins den nach Abs. 2 bis 5
zulassigen Betrag Uberschreitet. Die Unwirksamkeit ist binnen der jeweiligen Férderungsdauer geltend zu
machen. Die Geltendmachung im Sinne des & 16 Abs. 8 MRG bleibt hiervon unberihrt, sofern sie den Mieter
beglnstigt. Der Anspruch auf Ruckforderung der entgegen der Absatze 2 und 5 vereinnahmten Betrage verjahrt
in drei Jahren, bei befristeten Hauptmietverhaltnissen betragt die Verjahrungsfrist zehn Jahre.

In Kraft seit 01.03.2024 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=9/2024&Bundesland=Wien&BundeslandDefault=Wien&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/63
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/mrg/paragraf/29
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/62
https://www.jusline.at/gesetz/wwfsg_1989/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/mrg/paragraf/16
file:///

	§ 64 WWFSG 1989
	WWFSG 1989 - Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz


